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Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“) - Stand  17.07.2025 
1. Anwendungsbereich, Angebot und Auftragsbestätigung, Vorbehalt 

1.1 Diese AGB gelten für alle Lieferungen bzw Leistungen der AC/DC PowerSphere 
GmbH als Auftragnehmer („AN“), unabhängig davon, ob der AN diese selbst 
erbringt oder bei Dritten einkauft. Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als 
Rahmenvereinbarung auch für künftige Bestellungen mit demselben AG, ohne 
dass der AN in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste, bis der AN dem 
AG geänderte AGB bekannt gibt. Sofern der AG den geänderten AGB nicht 
schriftlich und begründet binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe widerspricht, 
gelten die geänderten AGB als angenommen. 

1.2 Die AGB werden durch Annahme einer Bestellung oder eines Auftrags 
Vertragsbestandteil. Insbesondere ist der AN an AGB welcher Art auch immer, 
insbesondere Einkaufsbedingungen, des AG nur insoweit gebunden, als diese mit 
diesen AGB übereinstimmen oder er ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
hat; dies auch dann, wenn sie sich auf dem Geschäftspapier udgl des AG befinden 
und ihnen der AN nicht neuerlich widerspricht. Insbesondere gelten 
Vertragserfüllungshandlungen seitens des AN insofern nicht als Zustimmung zu 
von diesen AGBs des AN abweichenden Vertragsbedingungen. 

1.3 Sofern nicht anders vereinbart, sind sämtliche Angebote des AN freibleibend und 
unverbindlich und verpflichten den AN nicht zur Leistung. Technische sowie 
sonstige Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die in Katalogen, Pros- 
pekten, Anzeigen, Preislisten udgl enthaltenen Angaben über die vom AN ange- 
botenen Lieferungen bzw Leistungen sind unverbindlich. 

1.4 Mit der Bestellung erklärt der AG verbindlich sein Vertragsangebot. Der AN ist 
berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zehn 
Werktagen anzunehmen oder die Annahme der Bestellung ohne Angabe von 
Gründen abzulehnen. Der AN kann zum Nachweis der Identität und Bonität des 
AG notwendige Unterlagen einholen bzw einfordern. 

1.5 Der Vertrag kommt zustande, sobald die Bestellung des AG vom AN schriftlich 
angenommen („Auftragsbestätigung“) oder vom AN der Bestellung tatsächlich 
entsprochen wurde. Als Tag des Vertragsabschlusses gilt der Absendetag der 
Auftragsbestätigung, im Falle tatsächlicher Entsprechung der Tag der Lieferung 
bzw Leistung. Für den Vertragsinhalt sind ausschließlich die Angaben in der Auf- 
tragsbestätigung bzw im Vertrag und nicht die Angaben in der Bestellung maß- 
geblich. Änderungen oder Ergänzungen an der bereits angenommenen 
Bestellung sind nur wirksam, wenn sie vom AN schriftlich bestätigt werden. 

1.6 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der AN, im Falle nicht 
richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Belieferung des AN durch dessen 
Vorleistungserbringer, nicht oder nur teilweise zur Leistung verpflichtet ist. Im 
Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Leistung 
informiert der AN den AG unverzüglich und rückerstattet eine allenfalls bereits 
erbrachte Gegenleistung. 

1.7 Der angemessene Aufwand für auf Wunsch des AG angefertigte Entwürfe, 
Skizzen, Muster, Pläne udgl ist dem AN auf sein Verlangen auch dann zu 
ersetzen, wenn der Vertrag mit dem AG nicht zustande kommt, sofern nicht 
anders vereinbart. 

1.8 Die Vertragserfüllung seitens des AN steht unter dem Vorbehalt, dass der 
Erfüllung keinerlei Hindernisse entgegenstehen, insbesondere aufgrund von 
nationalen oder internationalen Arbeitsbestimmungen (Stichwort 
pandemiebedingte Bestimmungen oder sonstige Lockdown-Bestimmungen) oder 
verschiedenen (Re-) Exportbestimmungen, insbesondere Embargos und/oder 
sonstige Sanktionen. 

2. Liefer- bzw. Leistungsfrist („Frist“), Verzugsfolgen 

2.1 Sofern nicht anders vereinbart, ist die Frist unverbindlich und beginnt mit dem 
spätesten der nachstehenden Zeitpunkte: 

a) Datum der Auftragsbestätigung, 

b) Datum der Erfüllung aller dem AG obliegenden behördlichen, 
technischen, kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen, 

c) Datum, an dem der AN eine vor Lieferung bzw Leistung allenfalls zu 
leistende Anzahlung oder Sicherheit erhält. 

Behördliche und sonstige erforderliche Genehmigungen Dritter sind vom AG zu 
erwirken. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die 
Frist entsprechend. Eine allenfalls vereinbarte verbindliche Frist macht den 
Vertrag nicht zum Fixgeschäft. 

2.2 Wird aus Verschulden des AN eine verbindliche Frist um mehr als zwei Wochen 
überschritten, kann der AG nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten 
angemessenen Nachfrist von zumindest weiteren zwei Wochen schriftlich vom 
Vertrag zurücktreten. 

2.3 Bei einem vom AN nicht zu vertretenden, vorübergehenden und nicht 
vorhersehbaren Leistungshindernis verlängert sich die vereinbarte Frist um den 
dieses Hindernis andauernden Zeitraum. Ein solches Leistungshindernis liegt 
insbesondere bei behördlichen Maßnahmen, Arbeitskampfmaßnahmen, 
Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und 
Rohstoffmangel, Arbeitskonflikten, Ausfall eines wesentlichen, schwer 
ersetzbaren Zulieferanten sowie bei höherer Gewalt vor. Als höhere Gewalt sind 
insbesondere, aber nicht ausschließlich, von außen kommende, unabwendbare 
Ereignisse, die die Parteien selbst bei gebotener Sorgfalt nicht vermeiden 
konnten, wie beispielsweise Terroranschläge, Embargo, Naturkatastrophen, 
Pandemien, Schlechtwetter im Sinne des § 3 BSchEG sowie allgemein geltende 
Behördenentscheidungen, anzusehen. Diese Umstände bewirken auch dann 
eine Verlängerung der Frist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten. Sofern der 
ursprüngliche Leistungstermin in einem solchen Fall bereits um drei Monate 
überschritten wurde, sind beide Vertragsparteien zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt; diesbezügliche Schadenersatzansprüche des AG sind 
ausgeschlossen. 

2.4 Liegt eine Störung der Leistungserbringung in der Sphäre des AG, so wird der AN 
diese sowie die zu erwartenden Auswirkungen auf den Leistungsumfang bzw. auf 
die Umstände der Leistungserbringung mitteilen. Der AG hat etwaige daraus 
entstandene Mehrkosten dem AN zu ersetzen. 

2.5 Der AG verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu treffen bzw Informationen, 
Unterlagen etc bereitzustellen, die für die fristgerechte Erbringung der Lieferung 
bzw Leistung durch den AN erforderlich sind. Kann die Leistung aus vom AG zu 
vertretenden Gründen nicht erbracht werden, so ist der AN zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt, wenn der AG eine ihm vom AN gesetzte angemessene 
Nachfrist von zwei Wochen nicht einhält. Siehe dazu auch Punkt 10.4. 

2.6 Wurde bereits eine Lieferung bzw Leistung erbracht und tritt der AN aufgrund 
eines Zahlungsverzugs des AG nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von 
zwei Wochen vom Vertrag zurück, so ist dem AN neben den in Punkt 10.4 
erwähnten Aufwendungen vom AG eine Pönale von 5 % der 
Bruttoabrechnungssumme zu bezahlen. Die Pönale steht dem AN unabhängig 
vom Verschulden des AG zu, der Nachweis eines entsprechenden Schadens ist 
nicht erforderlich. Darüberhinausgehende Schadenersatzansprüche des AN 
bleiben auch bei leichter Fahrlässigkeit des AG unberührt. 

2.7 Sofern nicht anders vereinbart, hat der AG die ordnungsgemäß erbrachte (Teil-) 
Lieferung bzw. Leistung des AN unverzüglich – längstens aber binnen zwei 
Wochen nach entsprechender Anzeige der Fertigstellung – abzunehmen, 
widrigenfalls diese als abgenommen gilt und den AN zur Verrechnung berechtigt. 
Für die Dauer des Annahmeverzugs des AG ist der AN berechtigt, die Lieferung 
auf Gefahr und Kosten des AG einzulagern und sich hierzu einer Spedition bzw 
eines Lagerhalters zu bedienen. Während der Dauer des Annahmeverzugs hat 
der AG dem AN pro Woche pauschal eine Pönale iHv 1 % der 
Bruttoauftragssumme zu bezahlen. Die Pönale steht dem AN unabhängig vom 
Verschulden des AG zu, der Nachweis entsprechender Kosten ist nicht 
erforderlich. Darüberhinausgehende Schadenersatzansprüche des AN bleiben 
auch bei leichter Fahrlässigkeit des AG unberührt. Der AN ist darüber hinaus 
berechtigt, anfallende höhere Kosten, wie etwa Lager- und Verwaltungskosten, 
zu fordern. Wenn der AG nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen 
Nachfrist die Annahme der Lieferung verweigert oder erklärt, die Lieferung nicht 
abnehmen zu wollen, kann der AN ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag 
zurücktreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 

3. Erfüllungsort, Gefahrenübergang, Entsorgung 

3.1 Die Lieferung bzw Leistungserbringung erfolgt an die in der Bestellung angegebene 
Empfangsstelle bzw am Sitz des AN, sofern keine Empfangsstelle angegeben 
wurde. Teil- und Vorauslieferungen sind ausdrücklich gestattet. 

3.2 Der AN ist auch berechtigt eine Teilabnahme über einzelne Leistungsabschnitte 
zu verlangen. Mit Übernahme bzw. Teilübernahme einer Leistung geht sowohl 
Risiko als auch Gefahr über diesen Teil auf den AG entsprechend Punkt 3.3 über.  

3.3 Bei Lieferungen mit Aufstellungs- oder Montageleistungen und bei sonstigen 
Leistungen geht die Gefahr mit der (Teil)Abnahme, bei Lieferungen ohne 
Aufstellungs- oder Montageleistungen ab Bereitstellung der Lieferung zur 
Abholung oder ab Übergabe an einen Transporteur über, wobei bei Lieferungen 
auf Baustellen oder direkt an Dritte die Lieferung sowie Entladung auf Kosten und 
Gefahr des AG erfolgt. Das gilt auch für die Erbringung vereinbarter 
Teillieferungen bzw –leistungen. Geringfügige Mängel, welche die Funktionalität 
der Leistungen nicht wesentlich beeinträchtigen, stehen der Abnahme nicht 
entgegen. Hat der AG trotz ordnungsgemäß erbrachter (Teil-) Lieferung bzw. 
Leistung des AN diese nicht unverzüglich – längstens aber binnen zwei Wochen 
nach entsprechender Anzeige der Fertigstellung – abgenommen, gilt die 
erbrachter (Teil-) Lieferung bzw. Leistung spätestens nach Ablauf der 
zweiwöchigen Frist als mangelfrei abgenommen und Gefahr sowie Risiko gehen 
auf den AG automatisch über. 

3.4 Wird eine (Teil-)Lieferung bzw. (Teil-)Leistung des AN bereits vor erfolgter 
Abnahme verwendet bzw. in Betrieb genommen, so gilt die Abnahme mit 
erstmaliger Verwendung bzw. Inbetriebnahme als mangelfrei erfolgt und Gefahr 
sowie Risiko gehen auf den AG über. Ausdrücklich ausgenommen hiervon ist ein 
vertraglich vereinbarter Probebetrieb. 

3.5 Der AG hat die Pflicht, die für die Lieferung bzw Leistung erforderlichen Einfuhr-, 
Ausfuhr-, Durchfuhr- oder sonstige behördliche Bewilligungen sowie 
Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter (inkl der dafür jeweils erforderlichen 
Dokumente) im Export-, Import- bzw Transitland auf eigene Kosten 
sicherzustellen sowie die jeweils anwendbaren Anforderungen des nationalen und 
internationalen Ausfuhr- Zoll- und Außenwirtschaftsrechts („AWR“) zu erfüllen. 
Auch bei Weitergabe der vom AN erbrachten Lieferung bzw Leistung (sowie 
dazugehöriger Dokumentation) an Dritte hat der AG die anwendbaren 
Vorschriften nach AWR einzuhalten und - sofern für Exportkontrollprüfungen 
erforderlich – dem AN nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen 
Informationen, insbesondere über Endempfänger, Endverbleib und 
Verwendungszweck der Lieferung bzw Leistung zu übermitteln. 

3.6 Sofern nach AWR nicht der AG, sondern der AN oder ein Dritter verpflichtet ist, 
die Ausfuhrgenehmigungen zu beantragen, hat der AG den AN so früh wie 
möglich, spätestens jedoch vor dem Liefertermin alle Informationen und Daten 
schriftlich mitzuteilen, die der AN zur Einhaltung der jeweils anwendbaren 
Anforderungen nach AWR bei Aus- und Einfuhr sowie im Falle des Weitervertriebs 
bei Wiederausfuhr der Lieferungen bzw Leistungen benötigt. 

3.7 Bei Lieferung von Elektro- bzw. Elektronikgeräten an den AG übernimmt dieser 
die Verpflichtung zur Finanzierung der Sammlung und Behandlung von Elektro- 
und Elektronikaltgeräten iSd anwendbaren diesbezüglichen nationalen und 
internationalen Rechtsvorschriften bzw verpflichtet sich, diese Verpflichtung auf 
seinen Abnehmer zu überbinden, falls der AG nicht Letztnutzer ist. Der AG hat 
dem AN alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die zur Erfüllung der 
Verpflichtungen des AN als Hersteller/Importeur aus den vorgenannten 
Vorschriften erforderlich sind. 

3.8 Der AG trägt sämtliche Aufwendungen und Schäden, die dem AN aufgrund des 
Fehlens oder der Fehlerhaftigkeit von in Punkt 3.5, 3.6 bzw 3.7 genannten Daten 
entstehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den AG. 

4. Preise, Leistungsänderung 

4.1 Sämtliche Preise sind Nettopreise in Euro exklusive (Einfuhr-) USt bzw 
Erwerbssteuer, soweit die USt nicht ausdrücklich angeführt ist, und gelten bis auf 
Widerruf. Nebenkosten für Nebenleistungen, wie insbesondere Abbau und 
Abtransport, Verpackungs-, Batterien-, Akkumulatoren- und 
Elektroaltgeräteentsorgung, Ausstellung von Wartungszertifikaten, Transport, 
Transportversicherung, Verpackung, Verladung, Entladung (zB Frachtspesen, 
Zoll, Versicherung, Kommission), Spesen der Mitarbeiter des AN und allfälliger 
Subauftragnehmer (zB Fahrt-, Nächtigungskosten, Tagesdiäten, 
Fahrtkostenpauschalen, Fahrtzeit), sowie Kosten für die Beschaffung von 
Genehmigungen etc, weiters allfällige Gebühren oder sonstige Abgaben und 
Steuern richten sich nach dem tatsächlichen Aufwand und sind – sofern nicht 
anders vereinbart – im Entgelt für die Hauptleistung nicht enthalten und vom AG 
gesondert zu vergüten. Eine vom AN durchgeführte Kalkulation der Nebenkosten 
ist unverbindlich. Die Verpackung wird vom AN nur über ausdrückliche schriftliche 
Vereinbarung zurückgenommen. Mehrkosten für eine zur Einhaltung eines 
Liefertermins etwa notwendige beschleunigte Beförderung oder erhöhte Anzahl 
an Mitarbeiter sind vom AG zu tragen. 



- 2 - 
 

4.2 Zusätzliche Leistungen wie insbesondere Reparaturaufträge, die über allfällige 
Verpflichtungen aus Gewährleistungsansprüchen hinausgehen, sind vom AG 
gesondert zu beauftragen und werden gesondert auf Basis des angefallenen 
Aufwandes zu den jeweils beim AN gültigen Sätzen verrechnet. Dies gilt auch für 
Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der 
Durchführung der Bestellung zutage tritt, wobei es hierfür keiner besonderen 
Mitteilung des AN an den AG bedarf. Der Aufwand für die Erstellung von 
Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem AG entsprechend in 
Rechnung gestellt. 

4.3 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen 
Preisangebotes. Sollten sich nach diesem Zeitpunkt die Lohnkosten aufgrund 
kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder aufgrund innerbetrieblicher 
Abschlüsse oder andere, zur Erbringung der Lieferung bzw Leistung notwendige 
Kosten, wie insbesondere jene für Materialien, Energie, Transporte, 
Fremdarbeiten, Finanzierung etc verändern, ist der AN berechtigt, die Preise 
entsprechend anzupassen und dem AG ab dem folgenden Monatsbeginn zu 
verrechnen, sofern der AG der Preiserhöhung nicht binnen eines Monats nach 
Mitteilung durch den AN ausdrücklich schriftlich widerspricht. Erhöhungen gelten 
vom AG von vornherein als akzeptiert, wenn sie nicht mehr als 3 % jährlich 
betragen. 

4.4 Bei Dauerschuldverhältnissen wird ausdrücklich Wertbeständigkeit der 
Forderungen plus Nebenforderungen des AN vereinbart. Als Maß zur Berechnung 
der Wertbeständigkeit dient der von der Statistik Austria monatlich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2020 (Basisjahr 2020) oder ein an seine Stelle tretender 
Index. Als Bezugsgröße dient die für den Monat des Vertragsabschlusses 
errechnete Indexzahl. Alle Veränderungsraten sind auf eine Dezimalstelle zu 
berechnen. Referenzwert ist immer jener Wert, der bei der zuletzt 
vorgenommenen Indexanpassung herangezogen wurde. Sollte der 
Verbraucherpreisindex 2020 nicht mehr verlautbart werden, so gilt ein 
Nachfolgeindex als vereinbart; erforderlichenfalls ist die Wertsicherung durch 
Sachverständige nach den Methoden der Bundesanstalt Statistik Österreich zu 
errechnen. 

4.5 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der AN eine 
entsprechende Preisänderung vor. Eine Änderung des Leistungsumfanges wird 
erst durch rechtsgültige Unterschrift beider Vertragsparteien bindend. 

4.6 Nachträgliche Änderungen gegenüber den bei Bestellung vorliegenden 
Unterlagen sind, sofern erforderlich, vom AG einer etwaigen Behörde sowie dem 
AN entsprechend anzuzeigen. Sofern erforderlich, hat der AG um eine 
nachträgliche Änderungsbewilligung bzw. eine gänzliche neue Bewilligung 
anzusuchen. Sollten dem AN durch derartige Änderungen oder Änderungen 
gegenüber den ursprünglichen Projektunterlagen, z.B. infolge statischer 
Notwendigkeit oder aufgrund expliziten Wunsches des AGs bzw. dessen 
Vertreters, etwaige Mehrkosten (z.B. durch Baustopp, Änderungsplanung, 
Behördengebühren etc.) entstehen, so werden diese nach tatsächlichem Aufwand 
sowie tatsächlichem Aufmaß abgerechnet und sind vom AG zu übernehmen. Hat 
die Änderung des Leistungsumfanges auch eine Änderung Leistungsfrist zur 
Folge, so verschiebt sich diese entsprechend der Dauer der geänderten Leistung. 

5. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Eigentumsvorbehalt, Zession 

5.1 Sofern nicht anders vereinbart, sind Rechnungen des AN unverzüglich bei Erhalt 
durch den AG fällig. Alle Zahlungen sind spesenfrei und ohne Abzug zu leisten. 
Überweisungen erfolgen auf Gefahr des AG. Einziehungs- und Diskontspesen 
gehen zu Lasten des AG. Der AN ist jederzeit berechtigt, die Erbringung der 
Lieferung bzw Leistung von Anzahlungen, Vorauszahlungen oder der Beibringung 
von sonstigen Sicherheiten durch den AG in angemessener Höhe abhängig zu 
machen. 

5.2 Ausdrücklich vereinbart wird, dass der AN berechtigt ist einzelne 
Leistungsabschnitte mittels Übermittlung einer Teilrechnung abzurechnen. Auch 
in diesem Fall ist die Teilrechnung unverzüglich nach Erhalt fällig. 

5.3 Sind Teilzahlungen vereinbart, so tritt bei Verzug mit nur einer einzigen 
Teilzahlung – auch ohne Verschulden des AG – Terminverlust ein und die 
gesamte Forderung wird sofort fällig. 

5.4 Rechnungen müssen den Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes und der zum 
Umsatzsteuergesetz erlassenen Richtlinien entsprechen. Alle Preise sind netto 
zzgl. etwaiger Umsatzsteuer anzugeben. 

5.5 Zahlungsfristen sind dann eingehalten, wenn vor deren Ablauf der volle 
Rechnungsbetrag auf dem in einer ordnungsgemäßen Rechnung ausgewiesenen 
Konto vorbehaltlos gutgeschrieben ist. Bei Zahlungsverzug ist der AN berechtigt, 
die jeweils gesetzlichen Verzugszinsen zu verrechnen. Die im Fall des Verzugs 
entstehenden und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen 
Kosten von Inkassobüros und Rechtsanwälten sind vom AG zu tragen. Allenfalls 
eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten und vollständigen 
Zahlung bedingt. 

5.6 Bei Zahlungsverzug ist der AN weiters berechtigt, mit der Erfüllung aller 
vertraglichen Verpflichtungen bis zur Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen des 
AG innezuhalten. Der AN ist sohin auch bei Verzug mit einer Teilzahlung 
berechtigt, die weitere Leistungserbringung bis zur vollständigen Erfüllung aller 
bis dahin fälligen Zahlungsverpflichtungen zurückzubehalten. Ist der AG mit der 
Zahlung oder Leistung trotz Setzung einer an- gemessenen Nachfrist von zwei 
Wochen in Verzug oder verweigert der AG grundlos die Übernahme des 
Kaufgegenstandes, so treten die Rechtsfolgen nach Punkt 2.5 & 2.6 ein. Darüber 
hinaus ist der AN berechtigt, die erbrachte Lieferung bzw Leistung – soweit dies 
nicht unmöglich bzw untunlich ist – unter Ausschluss eines 
Zurückbehaltungsrechtes des AG ohne gerichtliche Zuhilfenahme auf Kosten des 
AG wieder in Besitz zu nehmen. Der AG ist verpflichtet, dem AN umgehend Zutritt 
zu den Räumlichkeiten, in denen sich die erbrachte Lieferung bzw Leistung 
befindet, zu ermöglichen. 

5.7 Der AG erklärt sich damit einverstanden, dass alle Zahlungen, die er leistet, zuerst 
auf entstandene Kosten, dann auf Zinsen und erst zum Schluss auf die 
Lieferungen bzw Leistungen (insbesondere Waren) verrechnet werden. Allfällige 
andere Zahlungswidmungen des AG sind unbeachtlich. 

5.8 Einwendungen gegen in Rechnung gestellte Forderungen sind vom AG inner- 
halb von zwei Wochen ab Rechnungserhalt schriftlich zu erheben, widrigenfalls 
die Forderung als anerkannt gilt. Vom AG erhobene Einwendungen gegen die 
Rechnung hindern nicht die Fälligkeit des Rechnungsbetrages, außer es handelt 
sich um die Beanstandung offensichtlicher Fehler der Rechnung. 

5.9 Gegen Ansprüche des AN kann der AG nur mit gerichtlich festgestellten oder vom 
AN ausdrücklich schriftlich anerkannten Ansprüchen aufrechnen. Ein 
Zurückbehaltungsrecht steht dem AG nicht zu. AN ist jedoch ausdrücklich zur 

Aufrechnung von Ansprüchen des AG mit eigenen Ansprüchen berechtigt. 

5.10 Die erbrachte Lieferung bzw Leistung bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
gesamten Entgelts samt Nebenkosten im Eigentum des AN. Der AG ist verpflichtet, 
die Lieferung bzw Leistung während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts 
behutsam zu behandeln und erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf 
eigene Kosten regelmäßig durchzuführen und dies dem AN auf Verlangen schriftlich 
nachzuweisen. Der AG hat den AN unverzüglich schriftlich von allen Zugriffen Dritter 
auf die Lieferung bzw Leistung, insbesondere von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von etwaigen Beschädigungen, der 
Vernichtung der Lieferung bzw Leistung oder von einem Besitzwechsel zu 
unterrichten und ist verpflichtet, das Eigentum des AN geltend zu machen. Der AG 
hat dem AN alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen 
diese Verpflichtungen und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen 
Zugriffe Dritter auf die Lieferung bzw Leistung entstehen. Im Falle einer 
Verarbeitung der Lieferung bzw Leistung erwirbt der AN an der neuen Sache das 
Miteigentum im Verhältnis des Gesamtwerts zum Wert der von ihm erbrachten 
Lieferung bzw Leistung. Dasselbe gilt, wenn die Lieferung bzw Leistung mit 
anderen, nicht dem AN gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermengt wird. 

5.11 Der AG tritt hiermit an den AN zur Sicherung von dessen Kaufpreisforderung 
sämtliche Forderungen gegen Dritte aus einer Weiterveräußerung der Lieferung 
bzw Leistung, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab. 
Der AG ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Lieferung 
bzw Leistung bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der 
Bedingung befugt, dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer 
von der Sicherungszession verständigt oder die Zession in seinen 
Geschäftsbüchern anmerkt. Auf Verlangen hat der AG dem AN die abgetretene 
Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine 
Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. 

5.12 Sollte sich im Zuge der Leistungserbringung herausstellen, dass von Seiten des AN 
Nachtragsleistungen erforderlich sind, so ist der AN bis zur einvernehmlichen 
Einigung zwischen dem AG und dem AN über den Preis sowie den konkreten 
Umfang dieser Nachtragsleistungen nicht zu dessen Erbringung verpflichtet. 
Erbringt der AN Nachtragsleistungen infolge Gefahr im Verzug ohne Rücksprache 
mit dem AG, so hat dieser dem AN die erbrachten Nachtragsleistungen 
unverzüglich abzugelten. 

6. Gewährleistung 

6.1 Der AN leistet Gewähr dafür, dass die vertragliche Lieferung bzw Leistung im 
Zeitpunkt der Übergabe keinen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Man- 
gel aufweist, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der 
Ausführung beruht. Weiters gewährleistet der AN, dass die Lieferung bzw. 
Leistung den vertraglich vereinbarten sowie gewöhnlich vorausgesetzten 
Eigenschaften entspricht. Eine über diese Punkte hinausgehende Gewährleistung 
des AN wird ausdrücklich ausgeschlossen. Aus Angaben in Katalogen, 
Prospekten, Werbeschriften etc bzw schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, 
die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine 
Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Wird eine Lieferung bzw Leistung 
vom AN auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder 
sonstigen Spezifikationen des AG angefertigt, erstreckt sich die Gewährleistung 
des AN nur auf bedingungsgemäße Ausführung. 

6.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab dem Zeitpunkt des 
Gefahrenübergangs hinsichtlich der (Teil-)Lieferung bzw (Teil-)Leistung und zwar 
auch dann, wenn diese mit einem Gebäude oder mit Grund und Boden fest 
verbunden wird. Für verbesserte oder ausgetauschte Teile beginnt die 
Gewährleistungsfrist von neuem zu laufen, endet jedoch jedenfalls sechs Monate 
nach Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist. Verzögert sich die Lieferung 
bzw Leistung aus Gründen, die nicht in der Sphäre des AN liegen, beginnt die 
Gewährleistungsfrist zwei Wochen nach dessen Liefer- bzw 
Leistungsbereitschaft. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist verfallen sämtliche 
Gewährleistungsansprüche, sodass gegenüber dem AN kein Rückgriff gemäß 
§ 933b ABGB vom AG geltend gemacht werden kann. Die Gewährleistung 
erstreckt sich nicht auf einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg. 

6.3 Gewährleistungsansprüche einschließlich Händlerregressansprüche des AG 
setzen die Erhebung einer schriftlichen, detaillierten und rechtzeitigen Mängelrüge 
voraus. Der AG ist verpflichtet, unverzüglich nach Erbringung der Lieferung bzw 
Leistung, diese auf Mängel zu untersuchen. Dieselbe Rügepflicht besteht auch 
bei verdeckten Mängeln, wobei die Rügeobliegenheit mit Entdeckung des 
Mangels ausgelöst wird. Mängel eines Teiles der Lieferung bzw Leistung können 
nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung bzw Leistung führen. Erfolgt 
keine rechtzeitige Rüge, so gilt die Lieferung bzw Leistung als genehmigt, womit 
die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen 
sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung in diesem Zusammenhang 
ausgeschlossen ist. Den AG trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 
Mängelrüge. Die Vermutung der Mangelhaftigkeit gemäß § 924 ABGB und die 
Beweislastumkehr des § 1298 ABGB sind ausgeschlossen. 

6.4 Der AN hat bei Vorliegen eines gewährleistungspflichtigen Mangels zunächst 
nach seiner Wahl die mangelhafte Lieferung bzw Leistung oder deren 
mangelhaften Teile zu ersetzen, an Ort und Stelle zu verbessern oder sich zwecks 
Verbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preisminderung 
vorzunehmen. Kosten einer Mängelbehebung durch Dritte (Ersatzvornahme) 
werden vom AN nur übernommen, wenn er der Beauftragung ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt hat oder die Mängelbehebung aus ausschließlich von ihm 
zu vertretenden Umständen nicht innerhalb angemessener Frist von zumindest 4 
Wochen erfolgt. Ist eine Verbesserung nicht möglich oder tunlich, ist nach Wahl 
des AN entweder eine angemessene Preisminderung zu gestatten oder, sofern 
es sich nicht nur um einen geringfügigen Mangel handelt, die Wandlung des 
Vertrages einzuleiten. Bei Wandlung des Vertrages sind sämtliche erbrachten 
Lieferungen bzw. Leistungen in jenem Zustand, in welchem sich die Lieferungen 
oder Leistungen im Zeitpunkt der Abnahme bzw. des Gefahrenübergangs 
befunden haben, zurückzustellen, widrigenfalls der AN zum Einbehalt eines 
angemessenen Entgelts für diese Abnützung berechtigt ist. 

6.5 Der AN ist zur Gewährleistung nur dann verpflichtet, wenn der AG seine 
Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat. Gewährleistungsansprüche 
berechtigen den AG nicht zur Zurückhaltung seiner Leistung. 

6.6 Bei Lieferungen bzw Leistungen, die durch eigenes Personal des AG oder durch 
Dritte nachträglich verändert werden, entfällt für den AN jegliche 
Gewährleistungspflicht, ebenso wird keine Gewähr für Fehler, Störungen oder 
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Schäden übernommen, die insbesondere auf unsachgemäße Verkabelung, 
mangelnde Stromversorgung oder Klimatisierung und Bedienung sowie 
Nichteinhaltung von Sicherheitsbestimmungen, Installationserfordernissen bzw 
Benutzungsbedingungen (zB Bedienungsfehler, widmungswidrige 
Verwendung), Überbeanspruchung der Teile über die vom AN angegebene 
Leistung, nachlässige oder unrichtige Behandlung, Verwendung ungeeigneter 
Betriebsmaterialien durch den AG oder einen seiner Dienst- oder 
Auftragnehmer und auf Transportschäden zurückzuführen sind; dies gilt ebenso 
bei Mängeln, die auf vom AG beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der 
AN steht darüber hinaus nicht für Störungen und Ausfälle auf Grund höherer 
Gewalt oder Handlungen Dritter ein. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf 
den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Bei 
Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der AN keine Gewähr. 

7. Haftung, Haftungsbeschränkung 

7.1 Außerhalb nationaler oder internationaler Produkthaftungsbestimmungen 
beschränkt sich die Haftung des AN auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die 
Haftung des AN für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden, reinen 
Vermögensschäden, entgangenem Gewinn, und für Schäden aus Ansprüchen 
Dritter gegen den AG ist ausgeschlossen. Bei Nichteinhaltung allfälliger 
Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung der Lieferung bzw 
Leistung oder der behördlichen Zulassungsbedingungen ist jeglicher 
Gewährleistungs- oder Schadenersatzanspruch ausgeschlossen. 

7.2 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei dem AN 
zurechenbaren Personenschäden. 

7.3 Gewährleistungs-, Nichterfüllungs- und Schadenersatzansprüche des AG 
setzen die Erhebung einer unverzüglichen schriftlichen und detaillierten 
Mängelrüge entsprechend Punkt 6.3 voraus. 

7.4 Der AN haftet nicht für Schäden, die auf Handlungen Dritter oder höhere Gewalt 
zurückzuführen sind. Sind Vertragsstrafen (Pönale) vereinbart, sind darüber 
hinausgehende Ansprüche aus dem jeweiligen Titel ausgeschlossen. Die 
Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall der 
Geschäftsgrundlage durch den AG ist ausgeschlossen. 

7.5 Die Haftung des AN ist – sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt – 
der Höhe nach mit 25 % der Nettoauftragssumme, jedoch maximal EUR 500.000,-
-, beschränkt. Im Falle grober Fahrlässigkeit haftet der AN bis zur Höhe der 
Nettoauftragssumme. Übersteigt der Gesamtschaden die jeweils geltende 
Höchstgrenze, so verringern sich die Ersatzansprüche der einzelnen 
Geschädigten anteilsmäßig. Eine weitergehende Haftung, insbesondere für 
mittelbare Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder 
Betriebsunterbrechung, ist ausgeschlossen, soweit nicht zwingende gesetzliche 
Bestimmungen entgegenstehen. 

7.6 Jene Vertragspartei, die eine Vertragsverletzung oder ein Anspruch auf 
Entschädigung gemäß der Vereinbarung feststellt oder behauptet, ist verpflichtet, 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den eingetretenen Schaden 
möglichst gering zu halten. 

7.7 Schadenersatzansprüche verjähren nach sechs Monaten ab Kenntnis von 
Schaden und Schädiger, jedenfalls in drei Jahren nach Erbringung der Lieferung 
bzw Leistung. 

7.8 Für Batteriespeichersysteme auf Lithium-Basis (insbesondere Lithium-Ionen-
Zellen) wird auf die damit verbundenen erhöhten technischen Risiken, wie etwa 
thermisches Durchgehen, Brandgefahr oder chemische Reaktionen hingewiesen. 
Der AN haftet für Schäden im Zusammenhang mit solchen Batteriesystemen 
ausschließlich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für Schäden, die durch 
übliche Alterung, unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Lagerung, äußere 
Einwirkungen (z. B. Blitzschlag, mechanische Beschädigung) oder durch 
Nichteinhaltung der Betriebs- und Sicherheitshinweise entstehen, ist die Haftung 
des AN ausgeschlossen. 
Eine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder 
Betriebsunterbrechung besteht auch hier nicht, sofern nicht zwingende 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

8. Immaterialgüterrechte, Nutzungsrechte 

8.1 Angebote, Ausführungsunterlagen wie Pläne oder Skizzen, Muster, Kataloge, 
Abbildungen sowie sonstige technische Unterlagen udgl des AN bleiben geistiges 
Eigentum des AN und unterliegen den einschlägigen immaterialgüterrechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, 
Wettbewerb und Datenschutz und dürfen ebenso wie danach hergestellte 
Gegenstände ohne schriftliche Einwilligung des AN vom AG weder an Dritte 
weitergegeben, noch für andere als die vertraglichen Zwecke benutzt, abgeändert 
oder weiterentwickelt werden. Alle diese Beilagen und Behelfe im weiteren Sinn 
sind in geeigneter Weise als Eigentum des AN zu kennzeichnen und gegen 
unbefugte Einsichtnahme oder Verwendung zu sichern sowie gegebenenfalls 
instand zu setzen oder zu erneuern. Sie sind mit Storno der Bestellung 
zurückzustellen. Vorbehaltlich weiterer Rechte kann der AN ihre Herausgabe 
verlangen, wenn der AG diese Pflichten verletzt. Ein Zurückbehaltungsrecht des 
AG ist jedenfalls ausgeschlossen. 

8.2 Alle aus gewerblichen Schutzrechten inkl dem Urheberrecht abgeleiteten Rechte 
an der Lieferung bzw Leistung oder sonst aus der Schaffung der dem AG zur 
Verfügung gestellten Leistung stehen dem AN bzw dessen Lizenzgebern zu, 
sofern nicht anders vereinbart. Der AG erhält lediglich das ausschließliche und 
nicht übertragbare Recht, diese Leistung nach vollständiger Bezahlung des 
vereinbarten Entgelts unter Einhaltung der vertraglichen Spezifikationen am 
vereinbarten Ort zum vertragsgegenständlichen Zweck im Ausmaß der 
erworbenen Anzahl der Lizenzen zu benutzen. Alle anderen Rechte sind dem AN 
bzw dessen Lizenzgebern vorbehalten; ohne deren vorheriges schriftliches 
Einverständnis ist der AG daher insbesondere nicht berechtigt, die Lieferung bzw 
Leistung, an der Rechte des AN oder Dritter bestehen, zu vervielfältigen, zu 
ändern, Dritten zugänglich zu machen oder anders als am vereinbarten Ort zum 
vertragsgegenständlichen Zweck im Ausmaß der erworbenen Anzahl der 
Lizenzen zu benutzen. 

8.3 Erfolgt eine Lieferung bzw Leistung vom AN auf Grund von 
Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen 
des AG, hat der AG den AN bei allfälliger Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten einschließlich Urheberrechten in diesem Zusammenhang schad- 
und klaglos zu halten. 

9. Geheimhaltung, Datenschutz 

9.1 Der AG verpflichtet, sämtliche Informationen, Dokumente, Mitteilungen, 
Auskünfte, technische Zeichnungen, Modelle, Kalkulationen und sonstige Daten, 

die vom AG, einem mit dem AG verbundenen Unternehmen oder seinen 
Bevollmächtigten oder sonstigen Personen (wie z.B. Wirtschaftsprüfern, 
Rechtsanwälten, Unternehmens- oder Finanzberatern, Mitarbeitern), insbesondere 
im Hinblick auf die vertragsgegenständlichen Leistungen, in welcher Form auch 
immer, sei es schriftlich, mündlich oder auf dem Wege der elektronischen 
Datenübertragung gegeben oder überlassen werden („vertrauliche Informationen“), 
ausschließlich für die Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen, zu 
verwenden oder zu verwerten. Als vertrauliche Informationen gelten auch alle 
Analysen, Daten, Studien und Ergebnisse sowie alle Dokumente, Verträge und 
sonstige Informationen, welche dem AG offengelegt oder sonst bekannt werden. 
Die vertraulichen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt für andere Zwecke 
als den Vertragszweck verwendet werden. 

9.2 Im Fall der Vertragsbeendigung verpflichtet sich der AG, alle vertraulichen 
Informationen an den AN zu retournieren oder zu vernichten und alle dazu 
elektronisch gespeicherten Daten zu löschen. Der AG wird dem AN auf dessen 
Aufforderung hin binnen einer Woche schriftlich bestätigen, dass er dieser 
Verpflichtung nachgekommen ist. 

9.3 Der AG verpflichtet sich und garantiert, dass die Verpflichtung zur Vertraulichkeit in 
gleichem Umfang auch von den von ihm allenfalls beigezogenen Dienstnehmern, 
Gesellschaftsorganen, sonstigen verbundenen Unternehmen und Beratern (wie zB 
Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Unternehmens- oder Finanzberatern), oder 
sonstigen Dritten, die Zugang zu den Informationen haben, eingehalten wird. 

9.4 Gleiches gilt für den AN oder Dritte betreffende personenbezogene Daten, die dem 
AG im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zum AN zur Kenntnis 
gelangen. Der AG hat alle diese Informationen und Ergebnisse insbesondere vor 
dem Zugriff Dritter zu schützen und alle sonstigen gesetzlichen in- und 
ausländischen Datenschutzbestimmungen zu beachten. Punkt 9.3 gilt analog. 

9.5 Die Verpflichtungen nach Punkt 9 bleiben auch nach vollständiger Erfüllung der 
Lieferung bzw Leistung durch den AN sowie nach Beendigung der 
Geschäftsbeziehung zum AG aufrecht. 

9.6 Im Falle des Verstoßes des AG gegen eine der Verpflichtungen nach Punkt 9 ist der 
AN berechtigt, für jeden Verstoß eine Pönale iHv 5 % der 
Bruttoabrechnungssumme, mindestens jedoch EUR 10.000,00 pro Verstoß zu 
verlangen. Die vereinbarte Pönale steht dem AN unabhängig vom Verschulden des 
AG zu, der Nachweis eines entsprechenden Schadens ist nicht erforderlich. 
Darüberhinausgehende Schadenersatzansprüche des AN bleiben auch bei leichter 
Fahrlässigkeit des AG unberührt. 

10. Vertragsdauer 

10.1 Sofern nicht anders vereinbart, können sämtliche Vertragsverhältnisse vom AN 
ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist 
zum Letzten eines jeden Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. Der AN ist 
berechtigt, das Vertragsverhältnis auch nur teilweise zu kündigen. Der AG ist zu 
einer solchen Teilkündigung nur berechtigt, sofern dies ausdrücklich vereinbart 
wurde. 

10.2 Unbeschadet sonstiger wichtiger Gründe ist der AN insbesondere in folgenden 
Fällen berechtigt, den Vertrag einseitig und mit sofortiger Wirkung ganz oder 
teilweise zu beenden: 

a) wenn vom AG zu vertretende Tatsachen bekannt werden, die eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags dauerhaft verhindern; oder 

b) wenn der AG von einer anwendbaren nationalen oder europäischen 
Sanktions- oder Embargoliste erfasst ist, oder 

c) wenn wegen einer oder mehrerer Forderungen eine Zwangsvollstreckung in 
das Vermögen des Auftraggebers erfolgt oder erfolglos geblieben ist, oder 

d) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des AG entstanden sind 
und dieser auf Begehren des AN weder Vorauszahlung leistet noch vor 
Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt; oder 

e) wenn über das Vermögen des AG ein Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet 
oder dessen Eröffnung mangels kostendeckendem Vermögen abgewiesen 
wurde oder die Voraussetzungen für die Eröffnung eines solchen Verfahrens 
oder die Abweisung eines solchen Antrages vorliegen, wobei der AG 
verpflichtet ist, den AN über einen geplanten Insolvenzantrag und/oder einen 
Gläubigerantrag, der dem AG zugestellt wird, unverzüglich zu verständigen; 
oder 

f) wenn der AG wesentliche Vertragsbestimmungen verletzt und dies trotz 
schriftlicher Aufforderung nicht binnen zwei Wochen einstellt; oder 

g) wenn der AG den ihm durch Punkt 3.2 - 3.7 auferlegten Verpflichtungen 
nicht oder nicht gehörig nachkommt; oder 

h) in den in Punkt 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 und 11.5 genannten Fällen. 

10.3 Nur der in Punkt 2.3 genannte Fall berechtigt den AG zum Rücktritt vom Vertrag. 

10.4 Unbeschadet allfälliger Schadenersatzansprüche des AN einschließlich 
vorprozessualer Kosten sind im Falle der Vertragsbeendigung bereits erbrachte 
(Teil-) Lieferungen bzw (Teil-) Leistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu 
bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung bzw Leistung vom AG noch nicht 
übernommen wurde, sowie für vom AN erbrachte Vorbereitungshandlungen und 
Aufwendungen für bereits durchgeführte Arbeiten. Dem AN steht an Stelle dessen 
auch das Recht zu, die Rückstellung der erbrachten Lieferung bzw Leistung sowie 
Bestandteile und Zubehör auf Kosten und Gefahr des AG an den AN zu verlangen. 
Siehe auch Punkt 5.6. 

11. Auftragsweitergabe 

11.1 Der AN ist ohne weitere Zustimmung des AG berechtigt, zur Erfüllung des 
Auftrages nach seiner Wahl zur Gänze oder zum Teil Subunternehmer 
einzusetzen. Insbesondere ist der AN berechtigt, Rechte und Pflichten aus dem 
Vertragsverhältnis mit dem AG auf ein verbundenes Unternehmen iSd § 189a Z8 
UGB zu übertragen. Dies gilt auch im Hinblick auf Abtretungen an Dritte zu 
Finanzierungszwecken (zB Factoring). Dem AG erwächst aus Anlass einer 
solchen Übertragung kein Kündigungsrecht. Der AN wird den AG über eine 
Heranziehung von Subunternehmer oder Abtretung von Rechten und Pflichten 
aus einem Vertragsverhältnis informieren. 

11.2 Der AG ist nur nach vorhergehender ausdrücklicher Zustimmung des AN zur 
Abtretung des gesamten Vertrages oder einzelner Rechte und Pflichten daraus 
berechtigt. Verweigert der AN seine Zustimmung zur Rechtsnachfolge bzw. 
Abtretung nach dieser Bestimmung, bleibt der Vertrag mit dem AG aufrecht. 

11.3 Eine Änderung der rechtlichen oder wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten auf den 
AG berechtigt den AN zur vorzeitigen Kündigung dieses Vertrages. Der AG hat 
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den AN über eine solche Änderung unverzüglich zu informieren. 

11.4 Sollte die Auftragserteilung an eine Bieter- bzw Arbeitsgemeinschaft erfolgen, 
so haften deren einzelne Mitglieder gegenüber dem AG nur für die von ihnen 
durchgeführten vertragsgegenständlichen Leistungen; insbesondere haften die 
einzelnen Mitglieder nicht auch für die gesamte Auftragserfüllung zur ungeteilten 
Hand. 

11.5 Sofern der AN auf Wunsch des AG Leistungen Dritter vermittelt, kommen diese 
Verträge ausschließlich zwischen dem AG und dem Dritten zustande. Der AN 
ist nur für die von ihm selbst erbrachten Leistungen verantwortlich. 

12. Betrieb, Wartung & Instandhaltungsleistungen von Photovoltaikanlagen, 
Batteriespeichersystemen und Windturbinen  / Photovoltaik-Contracting  

12.1 Dem AG ist bewusst, dass das von Photovoltaikanlagen und Windturbinen 
erzeugte Energievolumen von Umständen abhängt, die außerhalb der 
Einflusssphäre des AN liegen, insbesondere (aber nicht ausschließlich) von 
Wetter- und Umwelteinflüssen. Der AN garantiert daher bei Übernahme des 
Betriebes, der Wartung oder Instandhaltung solcher Anlagen kein bestimmtes 
Volumen an lieferbarer Energie. 

12.2 Der AN Weiters weist den AG darauf hin, dass sowohl Photovoltaikanlagen als 
auch Windturbinen aufgrund technischer Gegebenheiten mit der Zeit an 
Leistung verlieren (z. B. Degradation bei PV-Modulen oder Verschleiß 
mechanischer Komponenten bei Windturbinen). Derartige Leistungsverluste 
sind vom AG in Kauf zu nehmen; der AN schuldet hierfür keinerlei Ausgleich 
oder Kompensation. Der AG hat ungeachtet des Betriebes des AN für die 
jeweilige Photovoltaikanlage Windturbine sowie Batteriespeicheranlage eine 
Versicherung abzuschließen bzw. diese in die bestehende 
Gebäudeversicherung aufnehmen und aufrechtzuerhalten, mit welcher die 
Photovoltaikanlage gegen Beschädigung, Diebstahl, Untergang und 
Elementarschäden versichert ist. 

12.3 Der AG gewährleistet dem AN bei Übernahme des Betriebes, der Wartung oder 
Instandhaltung jederzeitigen, ungehinderten Zugang zur betreffenden 
Liegenschaft, zu Gebäuden, Anlagen und technischen Einrichtungen im 
erforderlichen Umfang. Jedenfalls ist der Zugang bei Gefahr in Verzug jederzeit, 
ansonsten werktags in der Zeit von 07:00 bis 19:00 Uhr sicherzustellen. Für 
Batteriesysteme gilt dies insbesondere auch hinsichtlich etwaiger 
sicherheitsrelevanter Prüf-, Wartungs- oder Austauschmaßnahmen. Dem AG ist 
bewusst, dass auch Batteriespeichersysteme technischen Alterungsprozessen 
unterliegen und ihre Speicherkapazität sowie Effizienz im Laufe der Zeit 
abnehmen können. Der AN schuldet auch in diesem Zusammenhang keine 
Garantie für eine bestimmte Kapazität oder Leistung über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg, sofern nicht ausdrücklich schriftlich abweichend vereinbart. 

12.4 Im Falle des Photovoltaik-Contracting dient die jeweilige Photovoltaikanlage, für 
welche mangels gegenteiliger Bestimmungen kein bestimmtes 
Inbetriebnahmedatum zugesichert wird, primär zur Belieferung des AG mit 
Strom, weswegen dieser für den Zeitraum des jeweiligen Contractingvertrages 
verpflichtet ist, seinen Energiebedarf primär aus der Photovoltaikanlage zu 
beziehen. Sofern die durch die Photovoltaikanlage produzierte Energie nicht 
ausreichend ist, um den Energiebedarf des AG zu decken, steht es dem AG frei, 
seinen nicht durch die Photovoltaikanlage gedeckten Energiebedarf durch den 
Bezug von Energie aus dem öffentlichen Netz zu decken. Der AN ist daher 
jedenfalls nicht für die Vollversorgung des AG verantwortlich und übernimmt 
hierfür keinerlei wie auch immer geartete Garantien, Haftungen oder sonstige 
Zusagen. 

12.5 Im Falle des Photovoltaik-Contracting verpflichtet sich der AG sämtliche 
Maßnahmen, die zu einer Leistungsminderung der Nutzeranlagen führen 
könnten, zu unterlagen, zu entfernen oder zu minimieren, sodass sie die 
Leistungsfähigkeit der Nutzeranlagen nicht beeinträchtigt wird.  

12.6 Im Falle des Photovoltaik-Contracting tritt der AG mit Abschluss des 
Contractingvertrages sämtliche erhaltenen oder zukünftigen Förderungen, die 
dieser im Zusammenhang mit der Errichtung oder dem Betrieb der 
Photovoltaikanlage erhalten hat bzw. erhält, unentgeltlich an den AN ab. Der AG 
wird sämtliche relevanten Förderanträge rechtzeitig und vollständig bei der 
zuständigen Förderstelle einreichen und dafür Sorge tragen, dass die jeweils 
anwendbaren Förderbedingungen eingehalten werden. 

12.7 Im Falle des Photovoltaik-Contracting wird die im Eigentum des AN stehende 
Photovoltaikanlage nicht untrennbar mit den jeweiligen Flächen verbunden und 
kann ohne verhältnismäßig großen Aufwand wieder entfernt werden, weswegen 
sämtliche durch den AN zur Errichtung und zum Betrieb der Nutzeranlage 
eingebrachten Sachen, insbesondere die gesamte Photovoltaikanlage samt 
Schalt- und Messanlagen und verlegten Leitungen auch nach Installation nicht 
in das Eigentum des AG übergehen, sondern sonderrechtsfähig bleiben und 
keinen Bestandteil der Liegenschaft bilden. Der AG verpflichtet sich, sofern 
keine anderwärtige Regelung zwischen den Parteien vereinbart wurde, bei 
Auflösung des jeweiligen Contractingvertrages das Eigentum an der 
Photovoltaikanlage gegen Bezahlung eines zum Kündigungszeitpunkt 
angemessenen Kaufpreises, mindestens jedoch zum Verkehrswerts der 
Photovoltaikanlage, vom AN zu erwerben. 

12.8 Der AG trägt die alleinige Verantwortung für die Einhaltung aller anwendbaren 
gesetzlichen, behördlichen und normativen Vorschriften, die den Standort, die 
Errichtung und den Betrieb der Anlagen betreffen, soweit diese nicht 
ausdrücklich dem Verantwortungsbereich des AN zugewiesen sind. Eine 
Haftung des AN für Verstöße gegen solche Vorschriften ist – unbeschadet der 
Bestimmungen in Punkt 7.8 – ausschließlich bei vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verhalten des AN gegeben.  

13. Baustellenregelung 

13.1 Im Falle der Erbringung von Bau- oder Montageleistungen verbleibt die örtliche 
Bauaufsicht beim AG. Dem AN wird mit dem jeweiligen Einzelauftrag eine 
Vertretung des AG namhaft gemacht, welchem gegenüber sämtliche 
Erklärungen abzugeben sind. 

13.2 Der AN wird mit Beginn der Erbringung der jeweils beauftragten Leistungen 
einen verantwortlichen, deutschsprachigen Vertreter gegenüber dem AG 
namhaft machen. 

13.3 In begründeten Fällen sind auf Verlangen des AN Baubegehungen und 
Baubesprechungen abzuhalten, sofern keine gewichtigen Gründe des AG 
entgegenstehen. 

14. Compliance, Corporate Governance 

14.1 Der AG hat den AN spätestens mit Annahme des Angebots schriftlich zu 

informieren, falls der AG oder Mitglieder seiner Geschäftsführung innerhalb der 
letzten fünf Jahre vor Auftragsbestätigung von einem Gericht wegen Bestechung 
von Amtsträgern, strafbaren Handlungen sowie sonstigen schweren Verfehlungen 
rechtskräftig verurteilt wurden und unverzüglich schriftlich zu informieren, falls der 
AG oder Mitglieder seiner Geschäftsführung zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen 
Auftragsbestätigung und Abnahme der Lieferungen/Leistungen des AN vor einem 
Gericht wegen Bestechung von Amtsträgern, strafbaren Handlungen sowie 
sonstigen schweren Verfehlungen angeklagt sind. Der AG verpflichtet sich alle 
erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption, anderen strafbaren 
Handlungen sowie sonstigen schweren Verfehlungen in seinem Unternehmen zu 
ergreifen. Diese Information dient der Erfüllung der Anforderungen der OECD-
Empfehlung für Bestechungsprävention im Zusammenhang mit staatlichen 
Exportgarantien. 

14.2 Wird nachweislich eine schwere Verfehlung im Sinne des 14.1 durch einen 
Mitarbeiter oder Geschäftsführer/Vorstand des AG begangen,  

a) ist der AN zur außerordentlichen fristlosen Kündigung des Vertrages 
berechtigt, 

b) hat der AG sämtlichen dem AN hierdurch entstandenen Schaden zu 
ersetzen. 

14.3 Der AG verpflichtet sich, bei der Abwehr von schweren Verfehlungen im Sinne 
von Punkt 14.1 und der Aufklärung von Verdachtsfällen auf schwere Verfehlungen 
aktiv mitzuwirken und mit dem AN zu kooperieren. 

14.4 Der AG ist verpflichtet, die Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en) 
einzuhalten. Insbesondere wird er sich weder aktiv noch passiv, direkt oder 
indirekt an jeder Form der Bestechung, der Verletzung der Grundrechte seiner 
Mitarbeiter oder der Kinderarbeit beteiligen. Er wird im Übrigen Verantwortung für 
die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter am Arbeitsplatz übernehmen, die 
Umweltschutzgesetze beachten und die Einhaltung dieses Verhaltenskodex bei 
seinen Lieferanten bestmöglich fördern und einfordern. 

14.5 Verstößt der AG schuldhaft gegen diese Verpflichtungen, so ist der AN 
unbeschadet weiterer Ansprüche berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. Sofern die Beseitigung der Pflichtverletzung 
möglich ist, darf dieses Recht erst nach fruchtlosem Verstreichen einer 
angemessenen Frist zur Beseitigung der Pflichtverletzung ausgeübt werden. 

14.6 Der AG gibt dem AN im Rahmen seiner vertraglichen Beziehungen die 
Zustimmung zur regelmäßigen Überprüfung seiner Daten nach den jeweils 
aktuellen Sanktionslisten, einschließlich der konsolidierten Finanzsanktionsliste 
der Europäischen Union, des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, des U.S.-
amerikanischen Department of the Treasury´s Office of Foreign Assets Control 
(„OFAC“), des Office of Financial Sanctions Implementation („OFSI“) des 
Vereinigten Königreichs und des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft 
(SECO). Dabei werden sie sämtliche einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Datensparsamkeit und der 
Datensicherheit, beachten. 

14.7 Der AG erklärt, dass sein Unternehmen, seine Mitarbeiter sowie sämtliche 
natürlichen oder juristischen Personen, in deren unmittelbarem oder mittelbarem 
Mehrheitseigentum (50 % und mehr) der AG steht oder die den AG auf andere 
Weise rechtlich oder tatsächlich, allein oder gemeinsam kontrollieren, nicht auf 
einer der vorgenannten Sanktionslisten verzeichnet sind. Der AG verpflichtet sich, 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass im Geschäftsbetrieb seines 
Unternehmens die Anforderungen der aktuellen Sanktionen, insbesondere der 
Finanzsanktionen, Embargomaßnahmen und Außenwirtschaftsvorschriften der 
Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA, 
des Vereinigten Königreichs sowie der Schweiz gewahrt werden. Der AG 
verpflichtet sich, den Auftrag ohne Verwendung von Gütern und Dienstleistungen, 
welche nach den vorstehenden Finanzsanktionen, Embargomaßnahmen und 
Außenwirtschaftsvorschriften der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, 
der Vereinten Nationen, der USA, des Vereinigten Königreichs sowie der Schweiz 
sanktioniert sind, zu erfüllen. Weiterhin verpflichtet sich der AG, etwaige bei der 
Prüfung nach den vorgenannten Sanktionslisten gefundene positive Ergebnisse 
dem AN unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

14.8 Der AN ist im Falle eines Verstoßes gegen die anwendbaren Sanktionen durch 
den AG oder in dem Fall, dass der AG oder natürliche Personen, Unternehmen 
oder Organisationen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der AG steht, 
zur sanktionierten Person werden, zur außerordentlichen Kündigung des 
Vertrages berechtigt. Weitere Ansprüche bleiben hiervon unberührt 

15. Umweltschutz 

15.1 Der AN verpflichtet sich, seine Leistungen unter steter Beachtung der 
einschlägigen umweltschutzrechtlichen Bestimmungen und Normen sowie dem 
anerkannten Stand der Technik entsprechend zu erbringen. Der AN achtet 
weiterhin auf einen umweltschonende Leistungserbringung. Dies umfasst die 
Auswahl umweltfreundlicher und recyclingfähiger Einsatzstoffe, emissionsarme, 
schadstoffarme, demontage- und rückbaufreundliche Konstruktionen sowie 
energie- und ressourcensparende Lösungen. 

15.2 Die Vertragsparteien verpflichtet sich, bei den durchzuführenden Tätigkeiten und 
Arbeiten alle Gesetze und Verordnungen zu erfüllen, die 
Arbeitsstättenverordnung mit den Arbeitsstättenrichtlinien, das 
Chemikaliengesetz mit der Gefahrstoffverordnung, sowie die Abfallbestimmungen 
des Bundes und der Länder. 

15.3 Wasser-, Luft-, Boden- oder andere Umweltverunreinigungen sind der jeweils 
anderen Vertragspartei unverzüglich zu melden sowie zu beseitigen. 

 
16. Zustellung von Mitteilungen 

16.1 Alle Erklärungen und Mitteilungen sind schriftlich durch die jeweilige 
Vertragspartei oder einen hierzu berechtigten Vertreter abzugeben und an den 
Empfänger nachweislich zu übermitteln. Dies hat entweder in Form eines 
eingeschriebenen Briefs inklusive Rückschein oder per E-Mail, welcher das 
unterschriebene Dokument als PDF angeschlossen ist, oder auf eine andere 
Weise, durch die die Identität des Erklärenden nachgewiesen ist.  

16.2  Die Erklärungen und Mitteilungen des AG erlangen ausschließlich Gültigkeit, 
wenn sind an die nachfolgend angeführte Adresse des AN gesendet werden: 

a) AC/DC PowerSphere GmbH 

PMS-Straße 1, 9431 St. Stefan im Lavanttal, Österreich 

office@acdc-power.at  

mailto:office@acdc-power.at
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16.3 Die Vertragsparteien haben Änderungen der genannten Kontaktdaten einander 
umgehend mitzuteilen. Erfolgt keine Änderungsmeldung, gelten Schriftstücke 
als der Vertragspartei zugegangen, wenn sie an die von ihr zuletzt bekannt 
gegebene Adresse gesandt wurden. 

17. Salvatorische Klausel, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Sonstiges 

17.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, unzulässig oder 
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen. An Stelle der unwirksamen, unzulässigen oder 
undurchführbaren Bestimmung tritt eine solche, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der unwirksamen, unzulässigen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst 
nahekommt. Dasselbe gilt im Fall von Lücken. 

17.2 Für allfällige Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB und 
aller Rechtsbeziehungen zwischen dem AN und dem AG einschließlich der 
Frage ihres gültigen Zustandekommens wird das sachlich zuständige Gericht in 
Klagenfurt  als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. Der AN ist wahlweise 
berechtigt, den AG auch bei jenem Gericht zu belangen, welches nach dem für 
den Staat, in welchem der AG seinen Sitz hat, maßgeblichen Rechtsvorschriften 
örtlich und sachlich zuständig ist. 

17.3 Auf diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen dem AN und dem AG ist 
österreichisches Recht unter Ausschluss der Anwendung des Übereinkommens 
über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) sowie der 
Verweisungsbestimmungen des IPRG anzuwenden. 

17.4 Jegliche vertraglichen Vereinbarungen, deren Änderungen und Ergänzungen 
sowie sonstige Übereinkünfte oder rechtserhebliche Erklärungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftlichkeit und der Unterfertigung durch AG und AN, 
sofern zweiseitig. Auch das Abgehen von der Vereinbarung der Schriftform 
muss diese Voraussetzungen erfüllen. Dem Formerfordernis der 
Unterschriftlichkeit wird auch durch eine E-Mail, welcher das unterschriebene 
Dokument als PDF angeschlossen ist, oder auf eine andere Weise, durch die 
die Identität des Erklärenden gewährleistet ist, oder im Wege der Übermittlung 
eines Telefax entsprochen. 

17.5 Elektronische Vertragserklärungen, andere rechtlich erhebliche elektronische 
Erklärungen und elektronische Empfangsbestätigungen gelten als zugegangen, 
wenn sie der AG unter gewöhnlichen Umständen abrufen kann. Für die 
Fristgerechtheit und Wirksamkeit von Erklärungen ist deren erfolgter Zugang im 
Sinne dieser Bestimmung maßgebend.  


